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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG
Hg.: Der Präsident der Universität Hamburg

Referat 31 – Qualität und Recht

Nr. 79 vom 30. September 2025

Vom 9. Juli 2025

Änderung der Neufassung der Ordnung zur Verleihung des 
akademischen Grades „Diplom-Juristin“ oder „Diplom-

Jurist“ vom 7. Juli 2010

Die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung hat am 22. September 2025 
aufgrund von § 108 Absatz 1 Satz 1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 
18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in der Fassung vom 19. Februar 2025 (HmbGVBl. S. 241) die vom 
Fakultätsrat der Fakultät für Rechtswissenschaft am 9. Juli 2025 auf Grund von § 72 Absatz 
4 HmbHG in Verbindung mit § 5 Absatz 12 der Grundordnung der Universität Hamburg vom 
3.  September  2015 (Amtl. Anz. S. 1630), in der Fassung vom 11. Juni 2021 (Amtl. Anz. S. 1060) 
beschlossene Änderung der Neufassung der Ordnung zur Verleihung des akademischen Grades 
„Diplom-Juristin“ oder „Diplom-Jurist“ vom 7. Juli 2010 genehmigt.
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§ 1 Änderung
Die Neufassung der Ordnung zur Verleihung des akademischen Grades „Diplom-Juristin“ oder 
„Diplom-Jurist“ vom 7. Juli 2010 wird wie folgt geändert:

1.	 In der Regelung des § 1 wird die Formulierung „der Leiterin bzw. dem Leiter des Prüfungs-
amtes“ durch die Formulierung „der Prodekanin bzw. dem Prodekan für Studium und 
Lehre“ ersetzt.

2.	 In der Regelung des § 2 Absatz 1 wird nach dem Wort „Antrag“ das Wort „der“ gestrichen.

3.	 In der Regelung des § 2 Absatz 4 wird folgender Satz 2 neu eingefügt:
	 „Dies gilt auch für Studierende, die ab dem 1. Oktober 2025 im Studiengang Rechtswis-

senschaft mit dem Abschluss Erste Prüfung an der Universität Hamburg immatrikuliert 
waren und damit der Hochschulgrad „Bachelor of Laws“ (LL.B.) der Fakultät für Rechtswis-
senschaft der Universität Hamburg verliehen werden konnte.“

4.	 In der Regelung des § 3 Satz 2 wird die Formulierung „die Dekanin bzw. den Dekan“ durch 
die Formulierung „an das Prüfungsamt“ ersetzt.

5.	 In der Regelung des § 3 Satz 3 wird die Formulierung „er oder sie“ durch die Formulierung 
„die oder der Berechtigte“ ersetzt.

§ 2 Inkrafttreten
Die Änderungen am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Universität Hamburg in Kraft.

Hamburg, den 30. September 2025
Universität Hamburg


